
koll beweist nicht die inhaltliche Richtigkeit 
der protokollierten Prozeßhandlung (z. B. 
daß die in der protokollierten Zeugenaus
sage enthaltene Information wahr ist). Aber 
auch bei dieser Beschränkung der Beweis
kraft des Protokolls auf prozessuale 
Vorgänge während der Hauptverhandlung 
können Unrichtigkeiten zu schweren Folgen 
führen, denn „das Protokoll dient dem höhe
ren Gericht als Grundlage für seine 
Beurteilung der tatsächlichen Feststellungen 
des Urteils" (§ 254 Abs. 2). Auf eine sorg
fältige, wahrheitsgemäße und vollständige 
Protokollführung ist dabei größter Wert zu 
legen.

Damit etwaige Unrichtigkeiten oder 
Lücken des Protokolls beseitigt werden, 
sieht das Gesetz (§ 254 Abs. 3) vor, daß der 
Staatsanwalt, der Angeklagte und sein Ver
teidiger sowie andere an der Hauptverhand
lung Beteiligte innerhalb von drei Tagen 
nach Fertigstellung des Protokolls dessen 
Berichtigung oder Ergänzung beantragen 
können. Auf dieses Recht werden sie im 
Anschluß an die Urteilsverkündung hinge
wiesen (§ 246 Abs. 4).

Das Gericht entscheidet über diesen 
Antrag nach Anhörung des Protokoll
führers. Der Beschluß kann nur mit dem 
gegen das Urteil eingelegten Rechtsmittel 
angefochten werden. Machen die Beteiligten 
von ihrem Antragsrecht keinen Gebrauch, so 
können sie sich vor dem höheren Gericht 
nicht auf Fehler des Protokolls berufen. 
Offenbare Unrichtigkeiten (z. B. falsch ge- ' 
schriebener Name eines Beteiligten oder 
falsche Jahreszahl) können der Vorsitzende 
und der Protokollführer jederzeit gemein
sam berichtigen. Die Berichtigung ist im 
Protokoll kenntlich zu machen. Hat ein 
Beteiligter das Protokoll vorher eingesehen, 
so muß ihm die Berichtigung mitgeteilt 
werden (§ 254 Abs. 4).

8.7.
Die erneute Hauptverhandlung 
nach Zurückverweisung der Sache 
an das Gericht erster Instanz

Lautet das Urteil eines Rechtsmittel- oder 
eines Kassationsgerichts auf Aufhebung des f fr im erstinstanzlichen Verfahren^ erlassenen

Urteils und auf Zurückverweisung der Sache 
an das Gericht erster Instanz oder an ein 
benachbartes Gericht erster Instanz, so 
findet vor dem erstinstanzlichen Gericht 
eine erneute Hauptverhandlung statt. In der 
erneuten Hauptverhandlung hat sich das 
erstinstanzliche Gericht mit der Sache 
insoweit zu befassen, als das erstinstanzliche 
Urteil aufgehoben wurde.

Die Richter des erstinstanzlichen Ge
richts, die bei dem aufgehobenen Urteil mit
gewirkt haben, können (wenn sie dem für 
die erneute Verhandlung und Entscheidung 
der Sache zuständigen Prozeßgericht ange
hören) auch bei der erneuten Verhandlung 
und Entscheidung mitwirken; sie werden 
von § 158 nicht ausgeschlossen. Auch die 
Schöffen, unter deren Mitwirkung das auf
gehobene Urteil erlassen wurde, sind zur 
Neuverhandlung und Neuentscheidung zu
gelassen. Jedoch wird es in der Praxis selten 
der Fall sein, daß ein oder beide Schöffen, 
die am aufgehobenen Urteil mitgewirkt 
haben, zum Zeitpunkt der erneuten erst
instanzlichen Haupt Verhandlung nach 
§ 50 GVG zur Rechtsprechung herangezogen 
werden.

War das erstinstanzliche Urteil in vol
lem Umfang aufgehoben worden, so hat das 
erstinstanzliche Gericht in der erneuten 
Hauptverhandlung den Sachverhalt von 
Grund auf neu festzustellen, ihn strafrecht
lich zu beurteilen und seine Entscheidung zu 
fällen. Es gelten die allgemeinen Verfah
rensvorschriften. Zusätzlich zu den bei 
Beginn der Hauptverhandlung vorgeschrie
benen Prozeßhandlungen (§ 221) hat das 
Gericht in der erneuten Hauptverhandlung 
nach der Feststellung der Personalien des 
Angeklagten die Urteilsformel des auf he
benden und zurückverweisenden Rechts
mittel- oder Kassationsurteils zu verlesen 
(§255 Abs. 1), damit die im Gericht Anwe
senden verstehen können, warum in der 
Sache eine erneute Hauptverhandlung 
stattfindet. Danach folgt der Anklagevortrag 
und die Verlesung des Eröffnungsbe
schlusses.

In der erneuten Hauptverhandlung sind 
Inhalt und Umfang der Beweisaufnahme 
von der Beweisaufnahme der früher durch
geführten erstinstanzlichen Hauptverhand
lung völlig unabhängig. Die Grundsätze der
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